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Antrag*) 
des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
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zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen 
(Wohnungsmodernisierungsgesetz — WoModG) 
- Drucksache 7/4550 - 
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- Drucksache 7/4551 - 

 A. Zielsetzung 

Die bessere Versorgung der breiten Schichten der Bevölkerung 
mit guten und preiswürdigen Wohnungen ist auch weiterhin 
eine öffentliche Aufgabe. Sie läßt sich nicht mehr allein durch 
den Bau von Sozialwohnungen und durch die städtebauliche 
Sanierung überständiger Gebiete lösen. Von gleichrangiger Be-
deutung ist die Modernisierung der älteren Wohnungen. 

Für die Modernisierung kommen die meisten Wohnungen in 
Betracht, die in den Jahren vor der Währungsreform gebaut 
worden sind. Aber auch ein Teil der bis in die 60er Jahre ge-
bauten Wohnungen entspricht nicht den Anforderungen an die 
„gute Wohnung". Ihre Modernisierung ist ohne öffentliche 
Hilfe in absehbarer Zeit nicht in ausreichendem Umfang zu er-
warten. 

Ziel der Gesetzesvorlage ist es, durch die öffentliche Förderung 
der Wohnungsmodernisierung zur Verbesserung der allgemei-
nen Wohnverhältnisse und zugleich zur Erhaltung von Städten 
und Gemeinden beizutragen. 

*) Bericht der Abgeordneten Dr. Klein (Stolberg) und Krockert folgt. 
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B. Lösung 

Die vom Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
empfohlene Fassung eines Wohnungsmodernisierungsgesetzes 
sieht vor, daß Bund und Länder die notwendigen finanziellen 
Hilfen in Form von Aufwendungszuschüssen, unter bestimmten 
Voraussetzungen auch in Form von Darlehen zu den Kosten, 
für die Modernisierung gewähren. Die Förderung ist der Höhe 
nach so zu bemessen, daß die Erhöhung der Mieten für den 
Mieter tragbar ist und in einem angemessenen Verhältnis zur 
Erhöhung des Gebrauchswertes der Wohnungen steht. Die För-
derung der Modernisierung erstreckt sich auch auf die Wohn-
gebäude und die zugehörigen Grundstücke sowie deren unmit-
telbare Umgebung. Darüber hinaus sind in einem bestimmten 
Umfang auch Instandsetzungsmaßnahmen förderungsfähig, 
wenn anderenfalls der Modernisierungszweck nicht zu er-
reichen ist. 

Abweichend von der Regierungsvorlage sieht die vom Aus-
schuß beschlossene Fassung vor, daß die öffentlichen Förde-
rungsmittel grundsätzlich je zur Hälfte in von den Gemeinden 
zu bestimmenden Schwerpunkten und außerhalb von Schwer-
punkten eingesetzt werden. Mit Vorrang sind dabei u. a. sol-
che Wohnungen zu fördern, wenn sie besonders modernisie-
rungsbedürftig sind, weil sie nicht den allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse entsprechen, wenn es 
sich um aus denkmalspflegerischer Sicht erhaltenswerte Ge-
bäude handelt oder wenn sich aus den Wohnverhältnissen er-
gebende soziale Härten zu beseitigen sind. Eigentümer, die zur 
Einsparung von Kosten Modernisierungsvorhaben nach ge-
meinsamem Plan durchführen, sollen bevorzugt werden. 

Um  die  Modernisierungsanreize des vorliegenden Gesetzes 
noch zu verstärken, hat der Ausschuß davon abgesehen, die 
öffentliche Förderung von besonderen Belegungs- und Zweck-
bestimmungsbindungen abhängig zu machen. Die öffentliche 
Förderung ist lediglich mit einer Mietpreisregelung dahin 
gehend verknüpft, daß im Anschluß an die Modernisierung die 
nach dem Gesetz zur Regelung der Miethöhe zulässige Miet-
erhöhung auf der Basis der zuletzt vor der Modernisierung ver-
einbarten Miete abzüglich der gewährten öffentlichen Subven-
tion geltend gemacht werden kann. 

Der Ausschuß hat in seiner Mehrheit weiter davon abge-
sehen, durch eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches all-
gemein die Verpflichtung des Mieters zur Duldung von Moder-
nisierungsmaßnahmen zu erweitern. Statt dessen ist eine erwei-
terte Duldungsverpflichtung lediglich für die mit öffentlichen 
Mitteln geförderten Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen, 
um dadurch die Zielsetzungen dieses Gesetzes zu unterstützen. 
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C. Alternativen 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates, der mit der vom Ausschuß 
empfohlenen Vorlage für erledigt erklärt wird, ist bei den Aus-
schußbeschlüssen weitgehend berücksichtigt. 

Mehrheitsbeschluß bei Stimmenthaltung der Ausschußminder-
heit. 

D. Kosten 
Die Kosten der Durchführung des Gesetzes halten sich in dem 
Rahmen, der jeweils durch das Haushaltsgesetz des Bundes 
festgelegt und vorab durch die mittelfristige Finanzplanung 
abgesteckt ist. Sie entsprechen damit den Kosten, die auch bei 
der Fortführung der Modernisierungsprogramme nach den  bis-
herigen Richtlinien zu erwarten sind. Zusätzliche Kosten ent-
stehen nicht. 

Die Haushalte der Länder werden ebenfalls nur mit den Aus-
gaben belastet, die zur Fortführung der Modernisierungspro-
gramme 1974 und 1975 eingeplant sind. 

Den Gemeinden werden keine zusätzlichen Kosten und keine 
über die Durchführung der laufenden Programme hinausgehen-
den zusätzlichen Aufgaben auferlegt. Doch kann die Aufnahme 
von den von den Gemeinden zu bestimmenden Schwerpunkten 
in das Modernisierungsprogramm auch davon abhängig ge-
macht werden, daß sie die Modernisierung in den Schwerpunk-
ten beratend, ordnend oder auf andere Weise fördert. Das 
Ausmaß dieser Belastungen hängt von dem Engagement der 
einzelnen Gemeinden ab. 

Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf — Drucksache 7/4550 — in der anliegenden Fassung 
anzunehmen, 

2. den Gesetzentwurf des Bundesrates — Drucksache 7/4551 — für erledigt zu 
erklären, 

3. die zu den Entwürfen eingegangenen Petitionen für erledigt zu erklären. 

Bonn, den 9. Juni 1976 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Dr. Schneider 

Vorsitzender 

Dr. Klein (Stolberg) 

Berichterstatter 

Krockert 
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Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Modernisierung von 
Wohnungen (Wohnungsmodernisierungsgesetz — WoModG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Grundsätze und Begriffsbestimmungen 

§ 1 

Förderung der Wohnungsmodernisierung 
als öffentliche Aufgabe 

Bund und Länder fördern die Modernisierung von 
Wohnungen, um die Versorgung breiter Schichten 
der Bevölkerung mit guten und preiswürdigen Woh-
nungen zu verbessern und dadurch zur Erhaltung 
von Städten und Gemeinden beizutragen. 

§ 2 

Förderungsfähige Wohnungen 

(1) Förderungsfähig sind, ungeachtet ihrer Rechts-
form, alle Wohnungen, die zur dauernden Führung 
eines Haushalts geeignet und bestimmt sind. 

(2) Die für Wohnungen getroffenen Bestimmungen 
gelten für Wohnheime und einzelne Wohnräume 
entsprechend, soweit sich nicht aus dem Inhalt oder 
dem Zweck einzelner Vorschriften dieses Gesetzes 
etwas anderes ergibt. 

§ 3 

Modernisierung, Instandsetzung 

(1) Modernisierung im Sinne dieses Gesetzes ist 
die Verbesserung von Wohnungen durch bauliche 
Maßnahmen, die den Gebrauchswert der Wohnun-
gen nachhaltig erhöhen oder die allgemeinen Wohn-
verhältnisse auf die Dauer verbessern. 

(2) Instandsetzung im Sinne dieses Gesetzes ist 
die Behebung von baulichen Mängeln, insbesondere 
von Mängeln, die infolge Abnutzung, Alterung, 
Witterungseinflüssen oder Einwirkungen Dritter ent-
standen sind, durch Maßnahmen, die in den Woh-
nungen den zum bestimmungsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand wieder herstellen. 

(3) Maßnahmen der Instandsetzung, die durch 
bauliche Maßnahmen zur Verbesserung von Woh-
nungen verursacht werden, fallen unter die Moder-
nisierung im Sinne dieses Gesetzes. 

(4) Maßnahmen der Modernisierung und Instand-
setzung können sich auch auf Gebäudeteile außer-
halb der Wohnung, auf zugehörige Nebengebäude, 

auf das Grundstück und auf dessen unmittelbare Um-
gebung erstrecken, sofern sie den Wohnungen zu-
gute kommen. 

(5) Wird durch eine Modernisierung ein Ausbau 
im Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 2 des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes bewirkt, so sind die durch den 
Ausbau modernisierten Wohnungen neugeschaffener 
Wohnraum im Sinne des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes. 

§ 4 

Modernisierungsmaßnahmen 

(1) Bauliche Maßnahmen, die den Gebrauchswert 
der Wohnungen erhöhen, sind insbesondere Maß-
nahmen zur Verbesserung 

1. des Zuschnitts der Wohnung, 

2. der Belichtung und Belüftung, 

3. des Wärmeschutzes, 

4. des Schallschutzes, 

5. der Energieversorgung, der Wasserversorgung 
und der Entwässerung, 

6. der sanitären Einrichtungen, 

7. der Beheizung und der Kochmöglichkeiten, 

B. der Funktionsabläufe in Wohnungen, 

9. der Sicherheit vor Diebstahl und Gewalt. 

Zu den baulichen Maßnahmen, die den Gebrauchs-
wert der Wohnungen erhöhen, kann der Anbau ge-
hören, insbesondere soweit er zur Verbesserung der 
sanitären Einrichtungen oder zum Einbau eines not-
wendigen Aufzugs erforderlich ist. Der Gebrauchs-
wert von Wohnungen kann auch durch besondere 
bauliche Maßnahmen für Behinderte und alte Men-
schen erhöht werden, wenn die Wohnungen auf 
Dauer für sie bestimmt sind. 

(2) Bauliche Maßnahmen, die die allgemeinen 
Wohnverhältnisse verbessern, sind insbesondere die 
Anlage und der Ausbau von nicht öffentlichen Ge-
meinschaftsanlagen wie Kinderspielplätzen, Grünan-
lagen, Stellplätzen und anderen Verkehrsanlagen. 

§ 5 

Förderung der Modernisierung 

(1) Bund und Länder fördern die Modernisierung 
durch 

1. Mittel ihrer Haushalte oder ihrer Finanzierungs-
institute, 

2. Bürgschaften, 

3. Wohnungsbauprämien, 

4. Steuer- und Gebührenvergünstigungen. 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 	Drucksache 7/5374  

(2) Die Förderung durch Einsatz von Haushalts-
mittein und durch Bürgschaften bestimmt sich nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes. Das gleiche gilt 
für die Förderung mit Mitteln der in Absatz 1 Nr. 1 
bezeichneten Finanzierungsinstitute, zu deren Ver-
billigung Haushaltsmittel verwendet werden. Die 
Förderung durch Wohnungsbauprämien, Steuer- und 
Gebührenvergünstigungen bestimmt sich nach den 
hierfür maßgebenden Rechtsvorschriften. 

(3) Programme und Maßnahmen des Bundes, der 
Länder, ihrer Finanzierungsinstitute und der Ge-
meinden, in denen sie die Modernisierung, Instand-
haltung oder Instandsetzung mit anderen als den 
zur Durchführung dieses Gesetzes bestimmten Mit-
teln fördern, werden von diesem Gesetz nicht be-
rührt, soweit sich nicht aus den einzelnen Vorschrif-
ten etwas anderes ergibt. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Bundesmittel und Bundesbürgschaften 

§ 6 
Finanzhilfen des Bundes 

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der 
von den Ländern nach diesem Gesetz geförderten 
Modernisierung. Die Mittel des Bundes werden 
den Ländern nach Maßgabe des Bundeshaushalts-
plans und auf Grund von Verwaltungsvereinbarun-
gen zwischen Bund und Ländern als Finanzhilfen 
nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes zur 
Hälfte der Aufwendungen für die Förderung zur 
Verfügung gestellt. 

§ 7  
Verteilung der Bundesmittel 

(1) Der für das Wohnungswesen zuständige Bun-
desminister verteilt die Bundesmittel auf die einzel-
nen Länder. 

(2) Die Bundesmittel sind nach einem für alle Län-
der in gleicher Weise geltendem Maßstab zu ver-
teilen, der vornehmlich der Zahl der modernisie-
rungsbedürftigen Wohnungen Rechnung trägt. Der 
Maßstab ist durch Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern festzulegen; dabei sind vor-
handene Ergebnisse bundeseinheitlicher amtlicher 
Statistiken zu berücksichtigen. 

§ 8 
Bundesbürgschaften 

(1) Der Bund kann sich an der von den Ländern 
nach diesem Gesetz geförderten Modernisierung und 
Instandsetzung durch Rückbürgschaften für Bürg-
schaften beteiligen, die die Länder nach § 13 Abs. 3 
und 4 übernehmen. 

(2) Die Bürgschaften des Bundes werden nach Maß-
gabe des Haushaltsgesetzes übernommen. Anträge  

auf Übernahme sind bei dem für das Wohnungs-
wesen zuständigen Bundesminister zu stellen. 

§ 9 
Unterrichtung des Bundes 

(1) Die für das Wohnungswesen zuständigen ober-
sten Landesbehörden unterrichten den für das Woh-
nungswesen zuständigen Bundesminister für jedes 
Kalenderjahr über die in die Schwerpunktprogram-
me (§ 11) aufgenommenen Schwerpunkte und über 
die Verwendung der nach diesem Gesetz eingesetz-
ten Mittel. 

(2) Bei der Unterrichtung über den Einsatz der 
Mittel sind, getrennt nach Förderungsfällen inner-
halb und außerhalb von Schwerpunkten, die Zahl 
und Art der modernisierten Wohnungen, die Art 
und Kosten der geförderten Modernisierung, die 
Höhe der dafür eingesetzten Förderungsmittel so-
wie die Eigentümer nach Gruppen anzugeben. Die 
Angaben sind für die eingesetzten Mittel getrennt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten zu machen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Bewilligung der Mittel 
zur Förderung der Modernisierung 

§ 10 

Förderungsvoraussetzungen 

(1) Die Modernisierung darf nur gefördert werden, 
wenn 

1. die Wohnungen wesentlich verbessert werden, 

2. die Kosten der Modernisierung im Hinblick auf 
die wesentliche Verbesserung und die Nutzungs-
dauer der Wohnungen vertretbar sind, 

3. die Finanzierung der Modernisierung gesichert 
ist und 

4. die Wohnungen nach der Modernisierung nach 
Größe, Ausstattung und Miete oder Belastung 
für die angemessene Wohnraumversorgung brei-
ter Schichten der Bevölkerung geeignet sind. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
ist die Modernisierung mit Vorrang zu fördern, 
wenn 

1. Mißstände in solchen Wohnungen beseitigt wer-
den, die den allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse nicht entsprechen oder 

2. das Gebäude wegen seiner städtebaulichen, ins-
besondere geschichtlichen oder künstlerischen Be-
deutung zu erhalten ist oder 

3. soziale Härten, die sich aus den Wohnverhält-
nissen ergeben, durch die Modernisierung be-
seitigt werden oder 

4. durch die Förderung untragbare Erhöhungen 
der Mieten oder Belastungen vermieden werden 
oder 
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5. die Modernsierung im Interesse der städtebau-
lichen Entwicklung der Gemeinde liegt. 

Werden in Satz 1 bezeichnete Modernisierungsvor-
haben von mehreren Eigentümern zur Einsparung 
von Kosten nach einem einheitlichen Plan zeitlich 
abgestimmt durchgeführt, so sollen sie bei der För-
derung bevorzugt werden. 

(3) Sind nicht nur Maßnahmen zur Modernisie-
rung, sondern auch notwendige Instandsetzungen 
durchzuführen, hat sich der Eigentümer bei der För-
derung der Modernisierung auch dazu zu verpflichten. 
Notwendige Instandsetzungen sollen in die Förde-
rung einbezogen werden, soweit der Modernsierungs-
zweck auf andere Weise nicht zu erreichen ist. Die 
Kosten der geförderten Instandsetzung dürfen 40 
vom Hundert, bei Gebäuden von städtebaulicher, 
insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Be-
deutung 60 vom Hundert der Kosten der geförderten 
Modernisierung nicht übersteigen. 

(4) Der Eigentümer soll eine angemessene Eigen-
leistung zur Deckung der Kosten der Modernisie-
rung und der Instandsetzung erbringen. Bei Miet-
wohnungen können auch Leistungen der Mieter 
zur Deckung der Kosten der Modernisierung, zu 
denen sie sich gegenüber dem Vermieter vertrag-
lich verpflichtet haben, als Ersatz der Eigenleistung 
anerkannt werden, wenn der Eigentümer diese 
Leistungen ausreichend sichert. 

§ 11 

Bestimmung von Schwerpunkten 

(1) Es ist Aufgabe der Gemeinden, in geeigneten 
Fällen Schwerpunkte für die Förderung der Moderni-
sierung nach § 10 zu bestimmen. Dabei sind die 
Anregungen der Eigentümer angemessen zu be-
rücksichtigen. 

(2) Zu den Schwerpunkten dürfen nur zusammen-
hängende abgegrenzte Gemeindegebiete bestimmt 
werden, in denen 

1. unter städtebaulichen Gesichtspunkten der An-
teil der modernisierungsbedürftigen Wohnungen 
überwiegt, 

2. die Modernisierungstätigkeit bisher unzurei-
chend gewesen ist und 

3. ein wesentlicher Teil der Wohnungen von Per-
sonen bewohnt wird, die sich im allgemeinen 
nur unzureichend mit angemessenem Wohnraum 
versorgen können, namentlich kinderreiche Fa-
milien und Personen mit geringem Einkommen. 

Gemeindegebiete, in denen ausreichende Erschlie-
Bungs-, Versorgungs- und Abwasserbeseitigungsan-
lagen fehlen und auch nicht alsbald geschaffen wer-
den, dürfen nicht zu Schwerpunkten bestimmt wer-
den. Das gleiche gilt für Gemeindegebiete, die be-
reits als Sanierungsgebiet, städtebaulicher Entwick-
lungsbereich, Ersatzgebiet oder Ergänzungsgebiet 
nach dem Städtebauförderungsgesetz förmlich fest-
gelegt worden sind. 

(3) Die Schwerpunkte bedürfen der Anerkennung 
durch Aufnahme in das Modernisierungsprogramm, 
das von den zuständigen obersten Landesbehörden 
aufgestellt und jährlich der Entwicklung angepaßt 
wird. Die zuständige oberste Landesbehörde hat 
hierbei die Erfordernisse der Raumordnung und 
Landesplanung zu berücksichtigen. Sie kann die Auf-
nahme in das Modernisierungsprogramm auch da-
von abhängig machen, daß die Gemeinde in den 
Schwerpunkten bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Modernisierung beratend, ordnend oder 
in anderer Weise fördernd tätig wird. 

§ 12 

Einsatz der Mittel in Schwerpunkten 
und im Zonenrandgebiet 

(1) Für die Förderung der Modernisierung in 
Schwerpunkten soll die zuständige oberste Landes-
behörde in der Regel die Hälfte der insgesamt zur 
Förderung der Modernisierung nach diesem Gesetz 
bestimmten Mittel bereitstellen. Ist zu erwarten, daß 
die Mittel zur Förderung in Schwerpunkten in abseh-
barer Zeit nicht ausreichen, kann die zuständige 
oberste Landesbehörde die Reihenfolge des Einsat-
zes der für die Förderung in Schwerpunkten bereit-
gestellten Mittel regeln. Dabei ist die Investitions-
bereitschaft der Eigentümer in den Schwerpunkten 
zu berücksichtigen. Ist die Aufnahme der Schwer-
punkte in das Modernisierungsprogramm nicht von 
den Voraussetzungen des § 11 Abs. 3 Satz 3 abhän-
gig gewesen, kann auch ein Vorrang für die Schwer-
punkte eingeräumt werden, in denen diese Voraus-
setzungen gegeben sind. 

(2) Soweit die für Schwerpunkte bereitgestellten 
Mittel bis zu einem für jedes Kalenderjahr zu be-
stimmenden Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen 
sind, können sie außerhalb der Schwerpunkte einge-
setzt werden. Soweit die für die Förderung außer-
halb von Schwerpunkten bereitgestellten Mittel 
nicht bis zu dem zu bestimmenden Zeitpunkt in An-
spruch genommen sind, können sie in Schwerpunk-
ten eingesetzt werden. 

(3) Die oberste Landesbehörde soll einen ange-
messenen Teil der Förderungsmittel für das Zonen-
randgebiet bereitstellen. 

§ 13 

Bewilligung der Mittel 

(1) Die Mittel werden als Zuschüsse zur Deckung 
von laufenden Aufwendungen aus der Modernisie-
rung bewilligt. Sie sind der Höhe nach so zu bemes-
sen, daß die Erhöhung der Mieten oder Belastungen 
tragbar ist und in einem angemessenen Verhältnis 
zur Erhöhung des Gebrauchswerts der Wohnungen 
steht. Anstelle von Zuschüssen zur Deckung von lau-
fenden Aufwendungen können auch Darlehen der 
in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Finanzierungsinsti-
tute zur Deckung der Kosten der Modernisierung be-
willigt werden, die mit Zuschüssen verbilligt worden 
sind. 
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(2) Die Mittel können auch als Darlehen zur 
Deckung der Kosten der Modernisierung bewilligt 
werden, wenn eine umfangreiche Modernisierung 
durchgeführt wird. Der Zinssatz der Darlehen ist 
entsprechend Absatz 1 Satz 2 zu bemessen. Im Dar-
lehensvertrag soll vorbehalten werden, daß der 
Gläubiger den Zinssatz bis zum marktüblichen Zins-
satz für erststellige Hypotheken erhöhen kann. Die 
Ausübung dieses Rechts ist nur zulässig, soweit die 
oberste Landesbehörde zugestimmt hat. Die oberste 
Landesbehörde hat vor der Zustimmung zu prüfen, 
ob im Hinblick auf die allgemeine Mieten- und Ein-
kommensentwicklung die sich ergebende höhere 
Miete nachhaltig erzielbar ist, und sicherzustellen, 
daß die Miete oder Belastung für die Bewohner zu-
mutbar ist. 

(3) Werden Mittel des Kapitalmarktes zur Dek-
kung der Kosten einer geförderten Modernisierung 
eingesetzt, für die der Eigentümer keine ausrei-
chende Sicherheit bestellen kann, können Bürgschaf-
ten übernommen werden. 

(4) Wird die Instandsetzung in die Förderung ein-
bezogen, sind die auf die Instandsetzung entfallen-
den Mittel in gleicher Weise wie die auf die Moder-
nisierung entfallenden Mittel zu gewähren. Absatz 3 
gilt entsprechend. 

(5) Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung von 
Mitteln zur Förderung der Modernisierung oder In-
standsetzung besteht nicht. Die Mittel sollen vor Be-
ginn der baulichen Maßnahmen beantragt werden. 
Über die Bewilligung entscheiden die nach Landes-
recht zuständigen oder von den Landesregierungen 
bestimmten Stellen. 

§ 14 

Miete nach der Modernisierung 

(1) Bei der Bewilligung der Mittel zur Förderung 
der Modernisierung von nicht preisgebundenen 
Wohnungen hat sich der Eigentümer zu verpflich-
ten, nach der Modernisierung höchstens eine Miete 
zu erheben, die sich aus der vor der Modernisie-
rung zuletzt vereinbarten Miete und dem nach Ab-
satz 2 ermittelten Erhöhungsbetrag ergibt. Im übri-
gen bleiben die Vorschriften des Gesetzes zur Re-
gelung der Miethöhe (Artikel 3 des Zweiten Wohn-
raumkündigungsschutzgesetzes vom 18. Dezember 
1974 — Bundesgesetzbl. I S. 3603) unberührt. 

(2) Der Erhöhungsbetrag kann ermittelt werden 

a) nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Rege-
lung der Miethöhe abzüglich der nach § 3 Abs. 1 
Satz 3 bis 6 jenes Gesetzes ermittelten Kür-
zungsbeträge oder 

b) nach § 3 Abs. 1 jenes Gesetzes. 

Bei der Ermittlung der Kürzungsbeträge gelten die 
in § 5 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Mittel der Finan-
zierungsinstitute als Mittel aus öffentlichen Haus-
halten. 

(3) Die für die Instandsetzung aufgewendeten 
Kosten und die zur Förderung der Instandsetzung 

gewährten Mittel bleiben bei der Ermittlung der 
Miete unberücksichtigt. 

(4) Die Verpflichtung nach Absatz 1 endet, wenn 
die Mittel als Zuschüsse zur Deckung von laufen-
den Aufwendungen gewährt werden, mit Ablauf 
des Zeitraumes, für den sich die laufenden Aufwen-
dungen vertragsgemäß durch die Gewährung der 
Mittel vermindern. Werden die Mittel als Darlehen 
zur Deckung der Kosten der Modernisierung ge-
währt, endet die Verpflichtung mit Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Mittel planmäßig vollstän-
dig zurückgezahlt werden. 

§ 15 

Vorzeitige Beendigung der Verpflichtungen 
für neubegründete Mietverhältnisse 

(1) Wird ein Mietverhältnis über eine nicht preis-
gebundene Wohnung nach Ablauf von drei Jahren 
nach der Durchführung der Modernisierung neu be-
gründet, so endet die nach § 14 Abs. 1 eingegangene 
Verpflichtung mit dem Beginn der Mietzeit, wenn 
der Eigentümer entsprechend der Art der ihm be-
willigten Mittel 

a) zuvor auf die noch ausstehenden, anteilig auf 
die Wohnung entfallenden Zuschüsse zur Dek-
kung von laufenden Aufwendungen verzichtet, 

b) das anteilig auf die Wohnung entfallende Dar-
lehen zur Deckung der Kosten aufgrund einer 
zuvor eingegangenen Verpflichtung innerhalb 
von drei Monaten vollständig zurückgezahlt hat. 

(2) Die für die Bewilligung der Mittel zuständige 
Stelle soll dem Eigentümer schriftlich bestätigen, 
von welchem Zeitpunkt an die Verpflichtung nach 
§ 14 Abs. 1 entfallen ist. 

§ 16 

Überhöhte Miete 

Verstößt der Eigentümer gegen die nach §§ 14 
oder 15 eingegangenen Verpflichtungen, hat er dem 
Mieter den zuviel empfangenen Betrag zurückzu-
erstatten und vom Empfang an zu verzinsen. Der 
Anspruch auf Rückerstattung verjährt nach Ablauf 
von vier Jahren nach der jeweiligen Leistung des 
Mieters, jedoch spätestens nach Ablauf eines Jah-
res von der Beendigung des Mietverhältnisses an. 

§ 17 

Miete für preisgebundene Neubauwohnungen 

(1) Die zulässige Miete für Wohnungen, die bei 
der Bewilligung der Mittel zur Förderung der Mo-
dernisierung bereits für die in den §§ 25, 87 a oder 
88 a des Zweiten Wohnungsbaugesetzes bezeichne-
ten Personenkreise zweckbestimmt sind, ist auch 
über die Dauer dieser Zweckbestimmung hinaus bis 
zum Ablauf des in § 14 Abs. 4 bezeichneten Zeit-
raums nur nach den Vorschriften des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes, des Wohnungsbindungsgesetzes 
und den zu ihrer Durchführung ergangenen Vor- 
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schritten zu ermitteln. Im Sinne dieser Vorschriften 
gilt die geförderte Modernisierung als eine Wertver-
besserung, der die Bewilligungsstelle zugestimmt 
hat. 

(2) Für Wohnungen, die nach § 3 Abs. 5 durch 
Ausbau geschaffen und mit öffentlichen Mitteln im 
Sinne des § 6 Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes gefördert worden sind, sind anstelle der §§ 14 
und 15 die für öffentlich geförderte Wohnungen gel-
tenden Vorschriften über die Miete anzuwenden. 

§ 18 

Entziehung der Förderung 

(1) Die Darlehen können fristlos gekündigt wer-
den, wenn der Eigentümer gegen eine nach § 14 be-
gründete Verpflichtung oder im Falle des § 17 gegen 
eine nach den Vorschriften für preisgebundene Neu-
bauwohnungen begründete Verpflichtung schuldhaft 
verstoßen hat. 

(2) Die Bewilligung der Zuschüsse zur Deckung 
von laufenden Aufwendungen kann für den Zeit-
raum widerrufen werden, in dem der Eigentümer 
gegen eine nach § 14 begründete Verpflichtung oder 
im Falle des § 17 gegen eine nach den Vorschriften 
für preisgebundene Neubauwohnungen begründete 
Verpflichtung schuldhaft verstoßen hat. Soweit die 
Bewilligung der Zuschüsse widerrufen worden ist, 
sind diese zurückzuerstatten. 

(3) Durch die Kündigung nach Absatz 1 und den 
Widerruf nach Absatz 2 werden der Inhalt und die 
Dauer der Verpflichtung nicht berührt. Die Kündi-
gung und der Widerruf dürfen bei der Ermittlung der 
Miete nicht berücksichtigt werden. 

§ 19 

Freistellung 

(1) Die für die Bewilligung der Mittel zuständige 
Stelle kann den Eigentümer auf seinen Antrag für 
alle oder einzelne Wohnungen von seiner Verpflich-
tung nach § 14 freistellen, soweit ein öffentliches In-
teresse daran nicht mehr besteht. Eine unbefristete 
oder unwiderrufliche Freistellung soll mit der Auf-
lage verbunden werden, auf die noch ausstehenden 
Zuschüsse zu verzichten und die als Darlehen bewil-
ligten Mittel in einer bestimmten angemessenen 
Frist zurückzuzahlen. Das gleiche gilt für die Frei-
stellung in der Zeit, in der die Mietpreisbindung 
nach § 17 Abs. 1 über die Dauer der Zweckbestim-
mung nach den §§ 25, 87 a und 88 a des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes hinausgeht. 

(2) Hat der Eigentümer auf die noch ausstehen-
den Zuschüsse verzichtet und die als Darlehen be-
willigten Mittel vorzeitig ohne rechtliche Verpflich-
tung vollständig zurückgezahlt, so ist er auf seinen 
Antrag von seiner Verpflichtung nach § 14 freizustel-
len, jedoch nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach 
der Beendigung der Modernisierung. 

VIERTER ABSCHNITT 

Ergänzende Vorschriften 

§ 20 

Duldung der geförderten Modernisierung 

(1) Der Mieter hat eine Modernisierung, die nach 
diesem Gesetz oder anderen Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften mit Mitteln öffentlicher Haushalte 
gefördert wird, zu dulden, es sei denn, daß deren 
Durchführung oder bauliche Auswirkung für die 
Mieter oder seine Familie eine Härte bedeuten wür-
de, die auch unter Würdigung der berechtigten In-
teressen des Vermieters und anderer Mieter in den 
Gebäuden nicht zu rechtfertigen ist. Den Mitteln 
öffentlicher Haushalte stehen die in § 5 Abs. 2 Satz 2 
bezeichneten Mittel der Finanzierungsinstitute 
gleich. 

(2) Der Vermieter hat den Mieter zwei Monate 
vor der Durchführung der geforderten Modernisie-
rung deren Art und Umfang schriftlich verbindlich 
mitzuteilen und dabei den geplanten Beginn und 
die voraussichtliche Dauer anzugeben. Der Mieter 
ist berechtigt, bis zum Ablauf des Monats, der auf 
den Zugang der Mitteilung folgt, für den Ablauf 
des nächsten Monats zu kündigen. Hat der Mieter 
gekündigt, darf der Vermieter mit der Durchführung 
nicht vor dem Ablauf der Mietzeit beginnen. 

(3) Aufwendungen, die der Mieter infolge der ge-
förderten Modernisierung machen muß, hat der Ver-
mieter in einem angemessenen Umfang zu ersetzen; 
auf Verlangen hat der Vermieter Vorschuß zu lei-
sten. Die Rechte des Mieters nach § 537 des Bürger-
lichen Gesetzbuches bleiben unberührt. 

(4) Vereinbarungen, die zum Nachteil des Mieters 
von diesen Vorschriften abweichen, sind für die ge-
förderte Modernisierung unwirksam. 

§  21  

Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte 

Die in diesem Gesetz für Eigentümer getroffenen 
Vorschriften gelten entsprechend für sonstige Ver-
fügungsberechtigte. Die für Mieter getroffenen Vor-
schriften gelten entsprechend für sonstige schuld-
rechtlich Nutzungsberechtigte. Die für Mietwoh-
nungen, Mietverhältnisse und Mieten getroffenen 
Vorschriften gelten entsprechend für sonstige 
schuldrechtlich nicht nur zum vorübergehenden Ge-
brauch überlassene Wohnungen, sonstige vergleich-
bare schuldrechtliche Nutzungsverhältnisse und son-
stige Nutzungsentgelte. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
jedoch nicht, soweit sich aus dem Inhalt oder Zweck 
der einzelnen Vorschriften etwas anderes ergibt. 

§ 22 

Sondervorschrift für Berlin 

Werden im Land Berlin Mittel zur Förderung der 
Modernisierung von preisgebundenen Wohnungen, 
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die bis zum 24. Juni 1948 bezugsfertig geworden 
sind, und von preisgebundenen Wohnungen, die in 
der Zeit vom 25. Juni 1948 his zum 31. Dezember 
1949 bezugsfertig geworden und ohne öffentliche 
Mittel im Sinne des § 3 des Ersten Wohnungsbau-
gesetzes geschaffen worden sind, bewilligt, so gelten 
die für diese Wohnungen bestehenden Mietpreis-
vorschriften; solange die Rechtsverordnung nach § 28 
nicht erlassen ist, ist § 11 Abs. 3 der Altbaumieten-
verordnung Berlin mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die nach diesem Gesetz gewährten Mittel ent-
sprechend § 3 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Rege-
lung der Miethöhe zu berücksichtigen sind. Für 
die Zeit nach der Aufhebung der Mietpreisvorschrif-
ten hat sich der Eigentümer nach § 14 Abs. 1 zu ver-
pflichten; § 14 Abs. 4 gilt insoweit entsprechend. 
Die Förderung kann auch entzogen werden, wenn 
der Eigentümer gegen die Mietpreisvorschriften mit 
der bezeichneten Maßgabe schuldhaft verstoßen hat; 
§ 18 gilt insoweit entsprechend. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Änderung anderer Gesetze 

§ 23 

Änderung des Gesetzes zur Förderung 
des Bergarbeiterwohnungsbaues im 

Kohlenbergbau 

In § 2 a des Gesetzes zur Förderung des Berg-
arbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 1957 
(Bundesgesetzbl. I S. 418), zuletzt geändert durch 
das Dritte Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues im Koh-
lenbergbau vom 24. August 1965 (Bundesgesetzbl. 
I S. 909), wird folgender Absatz 9 angefügt: 

„ (9) Die Mittel können auch für die Modernisie-
rung von Bergarbeiterwohnungen und anderen 
Wohnungen, die für Arbeitnehmer des Kohlenberg-
baues bestimmt oder nach Rechtsgeschäft zur Ver-
fügung zu halten sind, sowie für Bergmannswoh-
nungen (§ 24) eingesetzt werden. Sie können als 
Darlehen zur Deckung der laufenden Aufwendun-
gen oder, wenn eine umfangreiche Modernisierung 
durchgeführt wird, als Darlehen zur Deckung der 
Kosten der Modernisierung, in besonderen Fällen 
auch als Zuschüsse gewährt werden. Die §§ 4, 5 
und 14 gelten entsprechend." 

§ 24 

Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 

Das Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Woh-
nungswesen — Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
— in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Fe-
bruar 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 437), zuletzt geän-
dert durch Artikel 41 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der Haushaltsstruktur — Haushaltsstruktur-
gesetz — vom 18. Dezember 1975 (Bundesgesetzbl. 
I S. 3091), wird wie folgt geändert: 

In § 6 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden nach 
dem Wort „Kleinwohnungen" die Worte „und Mo-
dernisierungsmaßnahmen im Sinne des Gesetzes 
zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen 
vom ... (Bundesgesetzbl. I S....)" eingefügt. 

§ 25 

Anderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung vom 
5. September 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 2165), zu-
letzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes vom 20. April 1976 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1054), wird wie folgt geändert: 

§ 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe q Satz 1 erhält die 
folgende Fassung: 

„über erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen 
für den Einbau von Anlagen und Einrichtungen 
im Sinne des § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis d so-
wie f und g des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
in der Fassung vom 1. September 1965 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1617, 1858), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Förderung von Wohnungseigen-
tum und Wohnbesitz im sozialen Wohnungsbau 
vom 23. März 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 737), — 
im Saarland im Sinne des § 21 Abs. 1 Buchstaben 
a bis d sowie f und g des Wohnungsbaugesetzes 
für das Saarland in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 1972 (Amtsblatt des Saarlan-
des S. 149), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Förderung von Wohnungseigentum und Wohn-
besitz im sozialen Wohnungsbau vorn 23. März 
1976 (Bundesgesetzbl. I S. 737), — von Fahrstuhl-
anlagen bei Gebäuden mit mehr als vier Geschos-
sen und von Heizungs- und Warmwasseranla-
gen sowie für den Umbau von Fenstern und Tü-
ren, für den Anschluß an die Kanalisation oder 
die Wasserversorgung und für Maßnahmen, die 
ausschließlich zum Zweck des Wärme- oder Lärm-
schutzes vorgenommen werden." 

§ 26 

Änderung des Ersten Bundesmietengesetzes 

§ 29 a des Ersten Bundesmietengesetzes vom 
27. Juli 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 458) in der im 
Land Berlin geltenden Fassung, zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Änderung mietrechtlicher und 
mietpreisrechtlicher Vorschriften im Land Berlin 
vom 17. November 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 2867), 
wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 werden die Worte „aus den Absät-
zen 2 und 3" durch die Worte „aus den Absätzen 
2 bis 4" ersetzt. 

2. Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„ (4) Eine Leistung, die der Mieter als aner-
kannten Ersatz der Eigenleistung nach § 10 
Abs. 4 des Gesetzes zur Förderung der Moder-
nisierung von Wohnungen vom ... (Bundesge-
setzbl. I S. ...) erbringt, ist zulässig." 
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§ 27 

Änderung des Gesetzes über Gebührenbefreiungen 
beim Wohnungsbau 

Das Gesetz über Gebührenbefreiungen beim Woh-
nungsbau vom 30. Mai 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 273), zuletzt geändert durch Artikel IV des Woh-
nungsbauänderungsgesetzes 1965 vom 24. August 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 945), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Dem § 1 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„ (5) Geschäfte, die überwiegend eine mit Mit-
teln aus öffentlichen Haushalten geförderte Mo-
dernisierung von Wohnungen oder Wohnräumen 
betreffen, sind ebenfalls von den in der Kosten-
ordnung bestimmten Gerichtsgebühren mit Aus-
nahme der Beurkundungs- und Beglaubigungs-
gebühren befreit." 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgende Nummer 3 einge-
fügt: 
„3. im Falle des § 1 Abs. 5 durch eine Be-

scheinigung der Stelle, die die Moderni-
sierung gefördert hat;". 

Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

b) In Absatz 2 werden hinter den Worten „Buch-
staben b und c" die Worte „und Nummer 3" 
eingefügt. 

§ 28 

Änderung der Altbaumietenverordnung Berlin 

Der Bundesminister für Wirtschaft und der Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau werden ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates im Einver-
nehmen mit dem Senat von Berlin die Verordnung 
über den Mietpreis für den bis zum 31. Dezember 
1949 bezugsfertig gewordenen Wohnraum in Berlin 
(Altbaumietenverordung Berlin — AMVOB) vom 
21. März 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 230), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 1973 
(Bundesgesetzbl. I S. 1970), insbesondere zur An-
passung an dieses Gesetz und an das seit Erlaß der 
Verordnung geänderte Mietpreisrecht zu ändern 
und zu ergänzen. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Schlußvorschriften 

§ 29 
Stadtstaatenklausel 

(1) Die Senate der Länder Berlin, Bremen  und 
 Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften dieses 

Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden dem 

besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzu-
passen. 

(2) Das Land Hamburg gilt für die Anwendung 
dieses Gesetzes auch als Gemeinde. 

§ 30 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 
des Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 31 

Geltung im Saarland 

Dieses Gesetz gilt im Saarland mit folgenden 
Maßgaben: 

1. Soweit dieses Gesetz auf Vorschriften des Zwei-
ten Wohnungsbaugesetzes verweist, gelten je-
weils die entsprechenden Vorschriften des Woh-
nungsbaugesetzes für das Saarland in der Fas-
sung vom 7. März 1972 (Amtsblatt des Saarlan-
des S. 149), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Förderung von Wohnungseigentum und 
Wohnbesitz im sozialen Wohnungsbau vom 23. 
März 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 737). 

2. Soweit dieses Gesetz auf § 87 a des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes, auf Vorschriften des 
Wohnungsbindungsgesetzes und auf die zu de-
ren Durchführung ergangenen Vorschriften, ins-
besondere die Zweite Berechnungsverordnung 
verweist, sind die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften weiter anzuwenden, die im Saarland 
für die betroffenen Wohnungen vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes maßgebend waren. 

3. Die Vorschriften dieses Gesetzes für preisge-
bundene Wohnungen, die nach dem 20. Juni 
1948 bezugsfertig geworden sind, gelten im 
Saarland für die öffentlich geförderten Wohnun-
gen im Sinne des Wohnungsbaugesetzes für das 
Saarland sowie für die in § 51 a des genannten 
Gesetzes bezeichneten steuerbegünstigten Woh-
nungen. 

§ 32 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt, soweit sich nicht aus dem 
Absatz 2 etwas anderes ergibt, am 1. Januar 1977 
in Kraft. 

(2) Die Vorschriften der §§ 11 und 23 treten am 
ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats in Kraft. 


